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Antrag auf Anschluss an die zentrale Wasserversorgung 

und 

Antrag auf Einbau einer Zweitwasseruhr 

 

Antragssteller: ____________________________________________ 
                                                               (Name, Vorname) 

Grundstück: ________________________________________ in  
                                                        (Straße, Hausnummer) 

 

 Boostedt  Heidmühlen 

 Daldorf  Latendorf 

 Groß Kummerfeld (nur Zweitwasseruhr)  Rickling 

 

Gemarkung _____________________________ 
 
Flur ______, Flurstück ____________  

 
 

Ich beantrage hiermit  

 

 den Anschluss an die zentrale Wasserversorgung der Gemeinde  

 die Lieferung von Bauwasser ab _____________ 

 den Einbau einer Zweitwasseruhr für ___________________ 

gemäß den Bestimmungen der Wasserversorgungssatzung der jeweiligen Gemeinde. 

 

Ausführendes Installationsunternehmen: 

Name: ______________________________________________________ 

Anschrift: ____________________________________________________ 

Telefon Nr.: _________________________________ 



Seite 2 von 2 
 

 

Der antragstellenden Person ist bekannt, dass  

 

1. die jeweilige Wasseruhr an einem dauerhaft frostsicheren Ort ortsfest zu 

installieren ist. 

2. die Kosten für den Einbau von der antragstellenden Person zu tragen 

sind. 

3. die Unterhaltung sowie die Erneuerung der Zweitwasseruhr nach Ende 

der Eichzeit von der antragstellenden Person zu tragen ist. 

4. die Wasseruhr erst mit Eingang der ausgefüllten Anschlussmeldung 

anerkannt wird. 

 

 

Anschrift der antragstellenden Person: 

Straße, Hausnummer: __________________________________________ 

PLZ, Ort: ___________________________________________ 

 

 

 

_______________________ _____    ______________________________ 

    Ort, Datum                Unterschrift 
 

 

 

 

Die Ausführung und der Betrieb der Trinkwasseranlage erfolgt den anerkannten Regeln der 

Technik, den Herstellerangaben, der AVBWasserV, dem Installateurvertrag und unter Beachtung 

der Auflagen der zuständigen Behörden. Verwendete Materialien und Geräte sind mit dem DIN- 

bzw. DVGW-Zeichen und ggf. Registriernummer gekennzeichnet. Es wird anerkannt, dass das 

Wasserversorgungsunternehmen (WVU) keinerlei Haftung für die erstellte Anlage übernimmt. Die 

im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis anfallenden Daten werden vom WVU zum Zwecke 

der Datenverarbeitung gespeichert. 

 

 


